
Der Cultur- und Carnevalsverein “Roalinger Kweischrek“ e.V. informiert  

Teilnahme am Karnevalsumzug in Ralingen am Sonntag, 15.02.2026 um 14.11 Uhr  

Wir freuen uns über eure Unterstützung als Fußgruppe, als Wagen, als Fuß- und 
Wagengruppe und als Wagen- und Fußgruppe. Wenn ihr einige „Umzugsregeln“ beachtet, 
kann auch nichts schief gehen.   

Hier das Wichtigste:  

Am Karnevalsumzug können alle Fahrzeuge und Gruppen teilnehmen, die sich vorher 
schriftlich mit dem beigefügten Anmeldeformular angemeldet haben und die ebenfalls 
ausgewiesenen Teilnahmebedingungen vollumfänglich erfüllen.   
Um eine sinnvolle Aufstellung des Umzuges planen zu können, ist eine Rücksendung des 
Anmeldeformulars sowie der nötigen weiteren Unterlagen für Wagengruppen 
spätestens bis zum 08.02.2026 an die nachfolgend genannte Personen verpflichtend:  
Jessica Lübeck  Am Bahndamm 3  54310 Ralingen  Mobil: 0151/23974619 
       
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die unterschriebene, gescannte Anmeldung digital 
einzureichen: per Mail an geschaeftsfuehrung@ccr-ralingen.com oder über die Social Media 
Kanäle (Facebook, Instagram).  

Die Aufstellung der Wagen erfolgt bis spätestens 12.00 Uhr in der Bahnhofstraße, von wo 
der Umzug pünktlich um 14.11 Uhr startet. Wurfmaterial wird ebenfalls in der Bahnhofstraße 
ausgegeben.   

Folgende Regeln und Vorgaben sind unbedingt von allen Gruppen zu beachten: Damit 
auch in den kommenden Jahren ein Karnevalsumzug in Ralingen stattfinden kann, bitten wir 
um euer Verständnis, dass nur geeignetes Wurfmaterial für den Umzug zugelassen wird. Wir 
bitten den Müll in den dafür vorgesehenen Behältnissen zu entsorgen und nicht auf der 
Straße zu hinterlassen. Bezüglich des Ausschankes von Alkohol sind die Vorgaben des § 9 
des Jugendschutzgesetzes unbedingt zu beachten! 

Wir wünschen uns und allen Zugteilnehmer*innen einen reibungslosen Ablauf und viel Spaß 
beim anschließenden Feiern im Ralinger Straßenkarneval  

Zusätzliche Auflagen für Gruppen mit Zugmaschine und Anhänger:  

Insbesondere bzgl. der Fahrzeuge und Anhänger ist das beigefügte Merkblatt über die 
Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz 
bei Brauchtumsveranstaltungen vom 18.07.2000 sowie die Bestimmungen der 2.  
Verordnung über Ausnahmen von verkehrsrechtlichen Vorschriften in der Fassung vom  
13.06.2013 (StVOuaVsAusnV 2) relevant (Merkblatt in Anlage I)  

Insgesamt gilt es u.a, gemäß des aktuellsten Erlasses vom Landesverkehrsministerium vom 
22.10.2018, Folgendes zu beachten:  
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Verkehrs- & Betriebssicherheit  

Personenbeförderung: Bei Umzügen (Fahrten) dürften Personen auf Anhängern befördert 
werden – jedoch nicht während der An- und Abfahrten zum Festzug!  

Haftpflicht: Für jedes Fahrzeug (Zugfahrzeug und Anhänger) muss für die Teilnahme am 
Umzug KFZ-Haftpflichtversicherung bestehen (bezogen auf die örtliche 
Brauchtumsveranstaltung), um evtl. auftretende Schäden abzudecken.  

Betriebserlaubnis/TÜV: Die teilnehmenden Fahrzeuge (Zugfahrzeug und Anhänger) 
müssen sich in einem verkehrs- und betriebssicheren Zustand befinden. Die 
Verkehrssicherheit beider ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für 
Kraftfahrzeugverkehr durch ein Gutachten zu bescheinigen.  
Das bedeutet, dass für die Zugmaschine die Hauptuntersuchung („TÜV“) aktuell ist und auch 
der Anhänger über eine Betriebserlaubnis verfügt. Die Auf- und Anbauten auf dem 
Anhänger benötigen eine gesonderte Einzelabnahme durch einen solchen anerkannten 
Sachverständigen.  
Fahrzeuge mit rotem Kennzeichnen sind nicht erlaubt. Lichttechnische Einrichtungen 
müssen vorhanden und funktionsfähig sein.  

Auf-/Anbauten & Abmessungen  
Ladefläche/Anhänger mit Aufbauten und deren Stellfläche müssen eben, tritt- und rutschfest 
sein. Für jeden Sitz-/Stehplatz muss ausreichende Sicherung gegen Verletzungen und  
Herunterfallen bestehen. Lkws, Tieflader u.ä. müssen mit einem festen Rahmen bis unter 
Achshöhe verkleidet sein, und die Auf-/Anbauten dürfen eine Höhe von 3,80 m nicht 
überschreiten. Die geltenden Regeln zur Zugzusammenstellung (siehe Merkblatt, 3.3.) sind 
im Detail zu berücksichtigen.  

Fahrer*innen & Begleitpersonen  
Die Führer*innen von Fahrzeugen jeglicher Art dürfen nicht unter Alkohol- und  
Drogeneinwirkung stehen! Die gilt ebenfalls für die abgestellten Begleitpersonen der Wagen. 
Jeder Wagen muss mit mind. 4 Begleitpersonen ausgestattet sein, jeweils eine  
Begleitperson an beiden Seiten neben der Zugmaschine und an beiden Seiten des Wagens 
(dies gilt pro Achse).Für alle Begleitpersonen gilt zusätzlich eine Warnwestenpflicht.  
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Anmeldung  
Teilnahme am Karnevalsumzug in Ralingen am Karnevalssonntag, 15. Februar 2026, 
um 14.11 Uhr. 

1. Wir sind eine: 

Fußgruppe  Musikgruppe  Wagengruppe  

2. Unser Fahrzeug: 

LKW  Tieflader  Traktor  PKW  anderes Fahrzeug  

Welches? _______________  

3. Amtliches Kennzeichen: 

Zugmaschine: _______________ 
Anhänger:   _______________  

4. Wir haben unsere eigene Musik: 

JA  NEIN  

Durch nachstehende Unterschrift erkennen wir die Regeln und Vorgaben auf den 
Seiten 1 und 2 vollständig an und versichern, uns an alle rechtlichen Vorschriften zu 
halten.  
Name des Vereins:   ____________________________  

Ansprechpartner*in:  ____________________________  

Anschrift:     __________________________________________________  

Telefonnummer:    ____________________________  

Ort, Datum:   ____________________________  

Unterschrift:   ____________________________  
Dieses Anmeldeformular sowie die ggf. benötigen Nachweise (KFZ- 
Haftpflichtversicherung, aktuelle HU für das Zugfahrzeug, Betriebserlaubnis für den 
Anhänger sowie Einzelabnahme für Auf-/Anbau) sind spätestens bis zum 08.02.2026 
vollständig und unterschrieben an den Veranstalter, Cultur- und Carnevalsverein 
„Roalinger Kweischrek“, zurückzusenden.  

Der Cultur- und Carnvalsverein "Roalinger Kweischrek" behält sich vor, Gruppen die 
Teilnahme zu verweigern, sollten sie die  aufgeführten Vorgaben nicht erfüllen oder die 
gesetzten Anmelde- & Abgabgefrist nicht einhalten. 

ANLAGE I  
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